
Eintrittspreise (inkl. Mehrwertsteuer) 
 
 

1. Einzelkarten 
 

 a) Erwachsene (ab 18 Jahre) 
  - Einzeleintritt  5,00 € 
  - Abendeintritt (ab 18:00 Uhr) 4,00 € 
 

 b) Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre)  
  - Einzeleintritt  3,00 € 
  - Abendeintritt (ab 18:00 Uhr) 2,50 € 
 

 c) Ermäßigte (sämtliche nur gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises): 
     - Schwerbehinderte 
     - Schüler, Studenten und Berufsschüler (Auszubildende) bis 24 Jahre 
     - Inhaber der Jugendleiter-Card und der Bayerischen Ehrenamtskarte 
     - Bundesfreiwilligendienstleistende 

  - Einzeleintritt  3,00 € 
  - Abendeintritt (ab 18:00 Uhr) 2,50 € 
 

 d) eine Begleitperson eines Schwerbehinderten mit Merkzeichen “B“ 
  - Einzeleintritt  3,00 € 
  - Abendeintritt (ab 18:00 Uhr) 2,50 € 
 

 e) Empfänger von Sozialhilfe, Bürgergeld und Grundsicherung 
  (nur gegen Vorlage des Bescheides) 
  - Einzeleintritt  3,00 € 
  - Abendeintritt (ab 18:00 Uhr) 2,50 € 
 

 f) Familienkarte 
  - ein Erwachsener und dessen Partner und deren Kinder (bis 17 Jahre) 13,00 € 

  - ein Erwachsener und dessen Kinder (bis 17 Jahre) 8,00 € 
 
 

2. Geldwertkarten 
 

a) Geldwertkarte 10 % Rabatt 100,00 € 
b) Geldwertkarte 20 % Rabatt 250,00 € 
c) Geldwertkarte 30 % Rabatt (Vielschwimmer) 400,00 € 

 
 

3. Saisonkarten 
 

 a) Erwachsene (ab 18 Jahre) 100,00 € 
 

 b) Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) 55,00 € 
  sowie der unter 1c) genannte Personenkreis 
 

 c) Schwerbehinderte mit Merkzeichen “B“ zusammen mit einer Begleitperson 
  - Erwachsene (ab 18 Jahre) 100,00 € 
  - Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre) 55,00 € 
 

 d) Familienkarte (in häuslicher Gemeinschaft lebend) 
  - ein Erwachsener und dessen Partner und deren Kinder (bis 17 Jahre) 170,00 € 
  - ein Erwachsener und dessen Kinder (bis 17 Jahre) 135,00 € 
 

 e) Empfänger von Sozialhilfe, Bürgergeld und Grundsicherung 50 % des Entgelts 
  (nur gegen Vorlage des Bescheides) – Diese Karten können nur unter 3a) bis 3c) 
  im Rathaus erworben werden. 
 
 

4. Freier Eintritt 
 

 a) Kinder bis 5 Jahre 
 b) schwerbehinderte Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 


